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Vor dem AÄngesicht des Herrn. Priesterliche Besinnung. Von bbe Gaston Cour-

t018. Aus dem Französischen übertragen VO.  S Prälat Dr. Karl Rudolf£. 11 /Teil S —A
ıen 1958, Seelsorger- Verlag Herder. Leinen 9 15:—.

Das schon weıt verbreıtete un!: Vo  S viıelen Priestern geschätzte neuartige Be-
trachtungsbuch wurde in dieser Zeitschrift schon wıederholt gewürdigt. Über den
inneren Wert un: Gehalt dieser Betrachtungen ist sıch die Kritik C1015, Sie eignen 81C.
Vor allem für Einkehrtage, aber auch für die Besinnung des Priesters Morgen.
In dem vorlıegenden repräsentatıven Leinenband, der uch für Geschenkzwecke
geeignet ıst, S1IN! die bısherigen Eiınzelbändchen un! zusammengefaßt,

a. d. Dr. Obernhumer

Pädagogıik und Katechetik

Grundsätze katholischer Schulpolitik. Herausgegeben VO und katholischer KEr-
zieher. (Band der „Dokumentation katholischer Erziehung“.) Freiburg 1958,
Verlag Herder. Halbleinen 12.—,

Das vorlıegende uch stellt eıne Gemeinschaftsarbeit namhafter Vertreter des
deutschen Katholizismus dar, die zZu Grundfragen katholischer Schulpolitik ausführ-
lıch Stellung nehmen., Eıne geW1SSeE Uneinheitlichkeit 1m Aufbau des Werkes sSOowl1e
eınNne Verschiedenheit ın den Auffassungen ist hiedurch naturgemäß bedingt.

Das uch spricht iın seinen Beiträgen (sachlich gruppiert):
über dıe Grundlagen aller kıirchlichen Arbeıt der Jugend überhaupt: „Christus,
cdie Kıirche un|! das Kınd“; „Das katholische Erziehungsziel” ; „Erziehung ım Ge-wissen“: „Recht un Pflicht des Lehrers“;
über dıe nach kirchlicher Auffassung geprägte „dur Geschichte der Be-
kenntnisschule”; 99-  1€ katholische Schule”;
über das Schul- und Erziehungsrecht des Staates: „Das Grundrecht der freıen
Schule“: „Das Recht des Kındes und der KEltern”; „Das Erziehungsrecht des Staates
und seine Grenze“;
über das „Verhältnis von Elternhaus und Schul  © ;
über das „Wesen der Schulpolitik“.

den Seiten 274 —2806 wird unter dem Tiıtel „Zusammenfassung“ jedem Be:  1-
trag der Autoren noch ungefähr ıne Seite Verfügung gestellt, WOrIn das Wesent-
liıche der ım vorhergehenden Buchtext gebotenen umfangreicheren Beiträge auf
weniıge Zeılen onzentriert wird. Wie die soeben skizzierte Übersicht erkennen Jäßt,
werden ın den „Grundsätzen katholischer Schulpolitik” tatsächliıch grundlegende
Themen ZUFXC Sprache gebracht. Was auffällt, ıst das Ringen dıe Stellung des Ge-
wissens Erziehung, Recht und Politik. VWie scheint, WIFT'| der Primat des sub-
jektiven Gewissens stark betont, der logisch nde gedacht praktisch
ıner Verneinung uch der kirchlichen Erziehungs- und Schulorganisation führen mMu.:
Denn ın der katholischen Kırche gilt, w1e  Z Josef Grub ın seinem Beıtrag „Elternhaus
und Schule“ 286) formuliert: „Die katholischen Erziehungsberechtigten sınd nach
eindringlichen Bekundungen des kirchlichen Lehramts un: des kanonischen Rechts
Gewissen verpflichtet, iıhre Kınder Schulen anzuver{irauen, 1n denen nach den Grund-
atzen der katholischen Religion unterrichtet un!: CIZUBCN wird“. Wenn INa  5 einen Satz
wıe den von aul Fleig S 289) „Die Freiheit des Gewissens 1st die höchste, die unab-
dingbare Freiheit;: ihre Verweigerung, ıhre Beeinträchtigung raubt dem Menschen
seıne Menschlichkeit“ nach den möglıchen Konsequenzen insbesondere für das prak-
tische Leben, das notwend:gerweise auf gewilssen einheitlichen Auffassungen basıeren
muß, durchzudenken versucht, kann INa  5 ıhn, wIe hıer formulıij;ert ist, schwerlich
akzeptieren. Hat tuch eın völlıg €  CcS, asozjales .ewlissen eın Recht auf Beachtungund muß gleichgewertet werden dem lauteren, richtigen ‚ew1ssen ? Es ıst  n doch eın  S{
anderes, eın subjektiv hinsıchtlich persönlicher Schuld- oder Verdienstzurechnung
auch den mıt sicherem ırrmgem Gewissen Handelnden zZu entlasten, un! wıeder eın
anderes, behaupten, jeder hätte eın Kecht, daß nach seinem grundsätzlich irtums.-
fähigen und oft auch ırrenden ewlssen sıch das er.  €n der Umwelt rıchten habe.
„Cheol.-prakt Quartalschri:  A 1959


